
Synopse TSO Änderung 
 
Datum:27.01.2026 
 
Gültig ab: 01.07.2026 
 
 
TSO-Abschnitt Bisherige Fassung Neue Fassung Begründung 
F Teil III 75.4 Startnummer  

Die ausgehändigte Startnummer darf nicht 
verändert, zugeschnitten oder markiert werden. 
Sie ist vom Solisten oder einem Partner im 
Synchro Duo während des gesamten Turnieres 
auf dem hinteren Bereich des Körpers zu tragen. 
Eine Befestigung auf dem Rock und in den 
Intimbereichen (IA) ist nicht erlaubt. 

Startnummer  
Die ausgehändigte Startnummer darf nicht 
verändert, zugeschnitten oder markiert 
werden. Sie ist vom Solisten oder einem 
Partner im Synchro Duo während des 
gesamten Turnieres auf dem hinteren 
Bereich des Körpers zu tragen. Eine 
Befestigung auf dem fliegenden Teil des 
Rocks ist nicht erlaubt.  

Anpassung an die 
WDSF-Regelung 

 
 
 
 
 

von der Sportkommission beschlossen am 27.01.2026


